
 

WERKSREGELN PAULANER BRAUEREI 
MÜNCHEN-LANGWIED 

 
 

 

Zugang: 

– Der Mitarbeiterzugang auf das Brauereigelände erfolgt über das Drehkreuz am Parkplatz. Für die Ar-

beitsplätze im Gebäude L10 besteht die Möglichkeit des direkten Zugangs beim Werkschutz. 

– Besucher, Mitarbeiter und Fremdfirmenpersonal haben sich am ersten Arbeitstag beim Werkschutz an-

zumelden. 

– Besucher sind auf dem Werksgelände immer durch einen eingewiesenen Mitarbeiter der Paulaner Brau-

erei / der b.i.t.s zu begleiten. 

– Voraussetzung zum Betreten des Geländes in Langwied ist eine Unterweisung. 

Verkehrsregeln: 

– Auf dem gesamten Gelände gilt die StVO. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 10 km/h; Park- 

und Halteverbote sind zu befolgen. 

– Für die Benutzung von Flurförderzeugen mit Fahrersitz oder Fahrerstand und Hubarbeitsbühnen sind ei-

ne gültige Fahrerlaubnis und ein schriftlicher Fahrauftrag erforderlich. 

– Fahrräder, Tretroller usw. sind auf dem Betriebsgelände nicht gestattet.  

Sicherheit: 

– Der Konsum von Alkohol und Suchtmitteln während der Arbeitszeit ist grundsätzlich nicht gestattet. 

– Auf dem gesamten Außengelände und im Lager besteht Warnwestenpflicht. 

– Es besteht Sicherheitsschuhpflicht mit den Ausnahmen Kantine, Bürobereiche sowie dem Weg von den 

Eingängen (Drehkreuz und Werkschutz/Logistikbüro) zu den Umkleideräumen und zurück. 

– Die Kennzeichnungen und Markierungen sind zu beachten. 

– Bei Lagerungen im Außenbereich muss ein Mindestabstand von 10 m zu Außenwänden eingehalten 

werden. 

– Fußgänger nutzen die gekennzeichneten Wege und vorrangig die begehbaren Rohrbrücken. 

– Der Werkschutz kontrolliert ausfahrende Fahrzeuge stichprobenartig auf unberechtigt mitgeführte Wa-

ren. Für Unternehmenseigentum ist ein Warenbegleitschein mitzuführen. 

– Fahrzeugführer müssen sich für mitgebrachte und später wieder mitzunehmende Waren (z. B. Bierkäs-

ten) einen Warenbegleitschein beim Werkschutz ausstellen lassen. 

Hygiene: 

– Es ist saubere Arbeitskleidung zu tragen. 

– Rauchen ist nur in ausgewiesenen Raucherzonen erlaubt. 

– Essen ist nur in der Kantine und den Pausenräumen gestattet. 

Allgemeine Regeln und Hinweise: 

– Die Mitnahme von Firmeneigentum ist nur mit Genehmigung erlaubt. Privates Ausleihen von Firmenei-

gentum ist untersagt. 

– Film- und Fotoaufnahmen dürfen ausschließlich von Mitarbeitern der Paulaner Brauerei im Rahmen ihrer 

Tätigkeit gemacht werden. 

– Während der Tätigkeit gilt ein allgemeines Verbot der Nutzung privater Mobilfunkgeräte; eine Nutzung in 

den Pausen ist gestattet. 

– Das Brauereigelände wird mit Videokameras gesichert.  

– Diskriminierende und sexistische Darstellungen und Äußerungen jeglicher Art sind verboten. 


